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Patrik Sidler

Bereits gehort die 4. or-
dentliche Generalversamm-
lung des Vereins Lautsprach-
lich kommunizierende Hor-
geschidigte (LKH) Schweiz,
an welcher der Prisident Pa-
trik Sidler iiber die Vereins-
arbeit berichtete, der Ver-
gangenheit an.

Der Schwerpunkt der Ver-
einsarbeit des LKH Schweiz
lag im vergangenen Jahr vor
allem im Bereich der Umstruk-
turierungen im Gehorlosenwe-
sen.

Wie an dieser Stelle schon
mehrfach berichtet, wurde im
Jahre 1988 auf Antrag des SVG
beschlossen, dass der SVG und
der SGB zusammen ein Projekt
«Gehorlosenwesen 2000y erar-
beiten wollen und dabei nach
aussen als Einheit auftreten. Es
entstand die «lttinger-Rundey.
Seit 1994 arbeitete die Eltern-
vereinigung in der «lttinger-
Rundey aktiv mit.

Nachdem man mit den Ar-
beiten aber nicht weiter kam,
wurde an den Gespriachen der

Ittinger-Runde vom 31.1.97 bis
~ 1.2.97 in Passugg beschlossen,
dass eine Projektgruppe, die
aus Vertretern der Bereiche der
Selbsthilfe, der Eltern und
der Fachhilfe zusammengesetzt
war, an den kommenden Struk-
turen weiter arbeiten sollte. In
der Projektgruppe ging es da-
rum, Vorschldge und Ideen ein-
zubringen und zu diskutieren.
Diskutiert wurde vor allem die
Grundsatzfrage, ob die Selbst-
hilfe, die Eltern und die Fach-
hilfe unter einem gemeinsamen
Dach auftreten wollen und kon-
nen. Auf Antrag des LKH wur-
de auch vom SGB dem Vor-
schlag des SVG zugestimmt,
dass der LKH in der Projekt-
gruppe vertreten sein konnte.

Aus der Vereinsarbeit

LKH Schweiz

Stellungnahme zum Projekt
Gehorlosenwesen 2000

SGB und LKH sind zwei
voneinander unabhéngige Or-
ganisationen, die in wichtigen
Anliegen grundsitzlich ver-
schiedene Meinungen vertre-
ten. Aus diesem Grund miissen
SGB und LKH die gleichen
Moglichkeiten haben, ihre Mei-
nungen im Dachverband zu ver-
treten. SGB und LKH mis-
sen also gleich viele Stimmen,
ein eigenes Sekretariat, eigene
Steuerinstanzen und eigene Pu-
blikationsorgane haben. Eine
Fusion der beiden Selbsthilfe-
gruppen ist aus unserer Sicht
zum jetzigen Zeitpunkt nicht
moglich.

Innerhalb der Séule Selbst-
hilfe muss aber auch Platz sein
fir weitere gesamtschweizeri-
sche Selbsthilfegruppen mit an-
deren politischen Zielrichtun-
gen (wie zum Beispiel BSSV).
Fir den LKH Schweiz ist es
wichtig, dass die Forderung
Selbstbestimmung durch Mit-
bestimmung ersetzt wird.

Wir Gehorlose leben nicht
fiir uns allein, wir sind einge-
bettet in ein soziales Umfeld
(Familie, Schule, Therapiestelle
usw.). Nur ein funktionierendes
und auf partnerschaftlicher
Zusammenarbeit aufgebautes
Beziehungsnetz mit allen an der

Erziehung, Schulung und Aus-
bildung beteiligter Personen
schafft die Voraussetzung da-
fiir, dass wir unter moglichst
optimalen Rahmenbedingungen
aufwachsen und leben kénnen.

Eine ganzheitliche Sichtwei-
se ist heute gefragt. Es geniigt
nicht, Entscheidungen nur aus
einer Sicht zu treffen. Die ver-
schiedenen Sichtweisen der
Betroffenen, der Eltern und der
Fachhilfe miissen zusammenge-
tragen und gegenseitig erginzt
werden.

Wir Betroffenen brauchen
die Unterstiitzung der Eltern
und der Fachleute. Wir Betrof-
fenen miissen ernstgenommen
werden, aber wir konnen unsere
Entscheidungen nicht losgeldst
von unserem Umfeld treffen.
Wir miissen gemeinsam nach
verantwortungsvollen und trag-
fdhigen ~Rahmenbedingungen
und Losungen suchen.

Jeder Betroffene kann nur
fiir sich selbst beurteilen und
entscheiden.

Eltern diirfen und miissen fiir
thre Kinder entscheiden. Dies
ist nicht nur ihr Recht, sondern
vor allem auch ihre Pflicht. Es
kann nicht sein, dass erwachse-
ne Gehorlose, der Staat und die
Fachleute den Eltern dieses
Recht und diese Pflicht streitig
machen.

Selbstverstandlich aber ist es
die Pflicht und das Recht aller,
die Eltern zu unterstiitzen und
zu beraten, und vor allem auch
zu informieren.

Im Dachverband muss sich
die Vielfiltigkeit im Gehorlo-
senwesen widerspiegeln kon-
nen. Toleranz und Akzeptanz
miissen gelebt werden. Es darf
nicht nur davon gesprochen
werden. Eine Streitkultur muss
moglich sein und gepflegt wer-
den. Verschiedene Meinungen
miissen ehrlich aufgelistet und
ausgesprochen werden diirfen.




Zuhoren - Mitdenken / Aus-
diskutieren - Losungen
suchen _

Es ist wichtig, dass auch in
Zukunft die Vielfalt von Erzie-
hung und Bildung gewihrleistet
ist. Verschiedene Kommunika-
tionsformen miissen mdglich
sein, anerkannt und gefordert
werden. Daraus ergibt sich
auch, dass jeder erwachsene
horbehinderte Mensch fiir sich
selbst entscheiden kann, in wel-

chem Umfeld er kommunizie-

ren, leben und sich entfalten
will.

Eine bestmogliche Integrati-
on des Horgeschddigten in die
horende Umwelt ist notwendig,
um ihn aus seiner Isolation her-
auszufiihren und in der Gesell-
schaft einzugliedern. Nur so hat
der Horgeschidigte die Mog-
lichkeit, selbst zu entscheiden,
in welchem Umfeld er leben

mochte. Jeder Horgeschiadigte
soll individuell, seinen Bediirf-
nissen und Fahigkeiten entspre-
chend, erzogen, geschult und
gefordert werden.

Wie nun wohl allgemein
bekannt ist, wurde die Projekt-
gruppe inzwischen aufgelost.
Der SVG muss in nédchster Zeit
kldren, welche Dienstleistun-
gen er im Rahmen der Lei-
stungsvertrige seinen  Mit-
gliederorganisationen anbieten
kann und wo er sie in weitere
Gespriche einbeziehen wird.

Der LKH Schweiz wird wei-
terhin die Zusammenarbeit mit
dem SVG, den Elternvereini-
gungen und der Fachhilfe su-
chen. Fiir den LKH Schweiz ist
aber auch wichtig, dass fiir
die Interessenvertretungen im
Dachverband die Fach- und
Sachkompetenz  entscheidend
sind, und nicht der Horstatus.

Passugg

Aus dem Aktivititen-Pro-
gramm

Am 16. und 17. Mai 1998
fiihrte der LKH Schweiz ein
Wochenende im Tessin durch.
Zur Auswahl standen verschie-
dene Ausflige, Wandern im
Verzascatal, Biken und fiir die
ganz Mutigen Fallschirmsprin-
gen.

Aber auch folgendes An-
gebot kann der LKH Schweiz
seinen Aktivmitgliedern ma-
chen:

Sprachferien in England (30.
Juni - 6. Juli 1998 oder 14. - 21.
August 1998). Massgeschnei-
derter Englischunterricht ge-
wiirzt mit Sport, Kultur und tol-
len Ausfliigen in einer freundli-
chen, gemiitlichen Atmospha-
re, mit Lehrkriften, die Win-
sche und Lernbediirfnisse be-
riicksichtigen.

‘ 3. Schachwochenende

Mit Hellraumprojektor, Demobrett und Schachbrett wurden die
neuen Regeln von A. Hofer anschaulich erklart
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Armin Hofer

Die neuen FIDE-Regeln
waren das Motto des theoreti-
schen Teils vom Samstag, 25.
April 1998. Natiirlich fand es
wieder in der Bildungsstiitte
Passugg statt. Der Sonntag

~ war dem praktischen Teil ge-

widmet, dem 3. Passugger
Schachturnier, ohne den
zweifachen Sieger A. Hofer.

Die neuen FIDE-Regeln
Vereinzelte  horbehinderte
Schachspieler verpassten oder
erfuhren nichts von den Ande-
rungen der FIDE-Regeln, die
auf den 1. Juli 1997 in Kraft
traten. Daher widmete der
Schweizerische Schachverein
fir Horbehinderte (SSVH) den
Samstag vollumfinglich die-
sem Thema. Armin Hofer, der
Organisator dieses Wochenen-
des, fiuhrte die Schachinteres-
sierten in die vielen neuen Re-
geln ein. Wihrend einige neue
Anderungen lediglich den aktu-
ellen, bereits anerkannten Zu-
stand  schriftlich  festhalten
(z. B. Schnell- und Blitz-
schach), gibt es andere, neue
Regeln, die ein Novum in der
Schachgeschichte bedeuten.

Der «neue» Schachschieds-
richter

Eine solche neue Regel be-
trifft die Kompetenz oder die
Bestrafungsmoglichkeiten des
Schiedsrichters. Im Gegensatz
zu frither kann jetzt -~ der
Schiedsrichter dem fehlbaren
Spieler zuerst eine Verwarnung
aussprechen, die Bedenkzeit
der Spieler verlidngern oder ver-
kiirzen, die Partie fiir verloren
erkldren oder den Spieler sogar
vom Turnier ausschliessen. So
kann der Schiedsrichter das
Verhalten der Schachspieler
merklich  beeinflussen  und
allfdllige Querulanten oder
Storende schnell vom Schach-
geschehen fernhalten.

Schneller Gewinn im Blitz
moglich

"Ein zweites Beispiel betrifft
das Blitzturnier: Wenn der
Spieler einen falschen Zug aus-
fithrt und seine Schachuhr ge-



	Vebandstätigkeit

